Muster-Schreiben: So können Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen über die Aufgaben des Betriebsrats informierenTeil I



Beratung und Hilfe für die Beschäftigten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Betriebsräte haben die Aufgabe die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Betriebsleitung zu vertreten und durchzusetzen. Dafür haben sie an wichtigen Stellen Mitbestimmungsrechte. Arbeitgebende können in diesen Fällen nicht ohne Einbindung des Betriebsrats handeln. Die rechtliche Grundlage für unsere Tätigkeit finden Sie im Betriebsverfassungsgesetz.
Die Mitglieder des Betriebsrats werden regelmäßig alle vier Jahre von den Beschäftigten gewählt. Wir wurden am … gewählt. Ihr Betriebsratsgremium hat derzeit … Mitglieder. Die einzelnen Mitglieder finden Sie im Intranet auf der Betriebsratsseite unter … Dort sind auch die direkten Kontaktdaten angegeben, sodass Sie uns jederzeit erreichen können.
Unsere allgemeinen Aufgaben als Betriebsrat
Unsere Aufgaben sind die folgenden:
· Maßnahmen beantragen und durchführen, die den innerbetrieblichen, sozialen oder persönlichen Belangen der Beschäftigten dienen
· Überwachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen umgesetzt werden
· Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegennehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Betriebsleitung auf ihre Erledigung hinwirken
· Angelegenheiten der Mitwirkung und Mitbestimmung. Diese sind besonders wichtig, weil es hier an vielen Stellen um die direkte Ausgestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen geht.
Bei zahlreichen Maßnahmen der Betriebsleitung haben wir als Betriebsrat ein Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- oder Anhörungsrecht. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel:
· Einstellung und Überprüfung der Eingruppierung oder Höher- oder Rückgruppierung
· Kündigung
· Versetzung
· Arbeitszeitregelungen
· Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen
· Gestaltung des Arbeitsplatzes
· Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs
· Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden
· Regelung der Ordnung im Betrieb und des Verhaltens der Beschäftigten
In vielen Fällen verhandeln wir dabei über Betriebsvereinbarungen, die die Interessen der Beschäftigten schützen. Gerade wenn die Betriebsleitung Veränderungen plant, sind wir als Mitarbeitervertretung zwingend einzubeziehen. Diese Rechte sind so stark ausgestaltet, dass wir sie nötigenfalls auch über eine gerichtliche Entscheidung durchsetzen können. Wenn es nicht anders geht, werden wir dies in Ihrem Interesse auch tun.

Sprechstunden und KontaktmöglichkeitenTeil I

Um Ihre Interessen sachgerecht wahrnehmen zu können, müssen wir natürlich wissen, wo Sie der Schuh drückt. Dies können wir nur von Ihnen erfahren. Wir möchten Sie daher ausdrücklich einladen, unsere Sprechstunden wahrzunehmen. Nutzen Sie diese, um uns Anregungen zu geben beziehungsweise um Beschwerden an uns heranzutragen.
Unsere Sprechstunden finden wöchentlich am … um … Uhr in Raum … / Etage …, Gebäude …, statt. Zu diesen Zeiten erreichen Sie uns immer!
Natürlich können Sie uns auch jederzeit außerhalb der Sprechstunden kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie im Internet auf der Betriebsratsseite unter folgendem Link …   (Alternative: Sie erreichen die Betriebsratsmitglieder unter folgenden Kontaktdaten: …)
Vor unserem Betriebsratsbüro hängt aber auch ein Briefkasten, wenn Sie uns per Post kontaktieren möchten!
Und selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, dass die Gespräche vertraulich sind. Gegebenenfalls stimmen wir mit Ihnen ab, ob und was gegenüber der Betriebsleitung kommuniziert wird. Das auch Ihre Kolleginnen und Kollegen nichts von Ihren Anfragen erfahren, versteht sich von selbst.
Besondere Interessenvertretungen
Als Betriebsrat vertreten wir Ihre Interessen nicht allein. Neben uns stehen Ihnen besondere Interessenvertretungen zur Seite. Zu nennen sind hier
· die Schwerbehindertenvertretung,
· die Jugend- und Auszubildendenvertretung und
· die Gleichstellungsbeauftragte.
Betriebs­ bzw. Abteilungsversammlungen
In regelmäßigen Abständen führen wir Betriebs- bzw. Abteilungsversammlungen durch. Nehmen Sie an diesen teil, um mehr über unsere Arbeit und vor allem auch über aktuelle Entwicklungen im Betrieb zu erfahren. Diese Versammlungen finden während der üblichen Arbeitszeiten statt. Sie gelten als Arbeitszeit, die Vergütung wird also bei der Teilnahme an der Versammlung fortgezahlt. Ort und Zeit einer Betriebs- oder Abteilungsversammlung werden Ihnen jeweils gesondert über das Intranet und durch Ausgang am Betriebsratsbüro (Raum …) bekannt gegeben.
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!


__________________
Ort, Datum
____________________
Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r


